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Niederschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen 

 
am 29.03.2010 um 18.00 Uhr 

 
1. Vorsitzender: Bürgermeister Martin Büchner 
2. Gemeinderäte: 
 
 
 
 
 
 

Frank Baumann, Daniel Born, Thomas Böllinger, 
Peter Börzel, Helmut Brand, Peter Brand, Florian 
Häfele (ab 19.40 Uhr), Margareta Hartkorn, Peter 
Hoffmann, Norbert Horn, Brigitte Klee, Thorsten 
Koch, Tatjana Lindemann, Werner Most, Marion 
Pietsch, Peter Prestel, Karl Riegel, Bernd Rothardt, 
Hans Schwabenland, Hans Strubel, Margit Zieger, 
Thomas Zieger 

3. Beamte, Beschäftigte 
usw.: 

Melanie Horn, Ute Zeller 
Verwaltungsfachangestellter Dominic Sievert als 
Protokollführer 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzen de fest, dass zu der 
Verhandlung durch Ladung vom  19.03.2010 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist;  
 
Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Tei l der Verhandlung am  
26.03.2010 ortsüblich bekannt gegeben worden sind; 
 
Das Kollegium beschlussfähig ist, weil 23 Mitglieder anwesend sind. 
 
Es fehlten als beurlaubt: 
 
Raimund Kraus, Andreas Schwarzinger 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: 
 
-- 
 
als Urkundspersonen wurden ernannt: 
 
Norbert Horn, Thomas Zieger 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordn ung stehenden Punkte 
eingetreten und folgendes beschlossen:  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

   
Fachamt: Hauptamt zur Information 
Ehrung der Blutspender 
 
 
Bürgermeister Büchner  bedankt sich bei den Blutspendern und weist auf die 
Wichtigkeit des Blutspendens hin. Blutspender sind Lebensretter. Folgende 
Personen werden geehrt: 
 
Nora Adam Thurn-und-Taxis-Str. 26 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Brigitte Albert Sofienstr. 23 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Sybille Bickel Oberdorfstr. 22 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Erwin Böhm Schützenstr. 54 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Marco D`Andola Neun-Morgen-Str. 33 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Sascha Ehringer Drosselweg 1 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Monika Maier Rainstr. 8 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Annette Riegel Hauptstr. 7 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Sonja Rupp Rangersdorfer Str. 14 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Alexander Scheurer Raimundstr. 1/1 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Jochen Schuhmacher Schulstr. 1 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Matthias Stadler Kolpingstr. 30 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Christina Weick Kantstr. 5 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Thomas Becker Brahmsstr. 6 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Rudolf Blau Veilchenweg 3 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Werner Franke Schubertstr. 7 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Monika Herr Sofienstr. 20 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Claus Hildebrandt Brahmsstr. 19 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Annerose Innetsberger Josefstr. 34 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Harald Richling Marienstr. 126 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Karl-Friedrich Schenka Lönsweg 8 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Manfred Schlamp Uhlandweg 16 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Tanja Schmidt Stefanienstr. 14 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Bianca Schmitt Waghäusler Str. 99 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Christian Senger Hauptstr. 39 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
Hajo Böser Gänslachweg 1 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Neben der Ehrung durch Herrn Bürgermeister Büchner erhalten die Blutspender für 
10-maliges Blutspenden eine Flasche Sekt, für 25-maliges Blutspenden ein 
Heimatbuch und für mehr als 50-maliges Blutspenden einen Gutschein in Höhe von 
25,00 €. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.:2 öffentlich DS-Nr. GR33/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Information 
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Gemeindera tssitzung am 22.02.2010 
gefassten Gemeinderatsbeschlüsse 
 
 
Der Gemeinderat fasste in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 22.02.2010 folgende 
Beschlüsse: 
 
1. Der Gemeinderat begrüßte die Aktivitäten eines Tauchclubs im Bereich der 

Umwelt. Bei zukünftigen Planungen werden soweit möglich, die Wünsche des 
Vereins berücksichtigt. Derzeit ist jedoch die exklusive Zuweisung eines 
Geländes nicht möglich. Der Gemeinderat regt an, dass der Tauchclub die 
Einstiegsmöglichkeiten hinter dem Gebäude Krieger benutzt oder mit einem 
anderen Tauchclub eine entsprechende Vereinbarung abschließt. 

 
2. Der Gemeinderat stimmte dem Verkauf eines noch zu vermessenden Teils 

eines Grundstücks zu. Die Kosten der Grundstücksteilung und der 
Vermessung hat der Käufer zu tragen. 

 
3. Der Gemeinderat stimmte dem Verkauf eines Wohnhauses zu. 
 
4. Der Gemeinderat legte den Verkaufspreis für eine Eigentumswohnung fest. 
 
5. Der Gemeinderat stimmte zwei Anträgen auf Weiterverlängerung der 

Stundung der offenstehenden Forderungen gegenüber der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen zu. Mit der letzten Stundungsrate sind auch die 
anfallenden Stundungszinsen zu bezahlen. 

 
 
Diese Beschlüsse werden gemäß § 35 Abs. 1 GemO bekannt gegeben und zwar in 
der in diesem Paragraphen vorgeschriebenen Form, d.h. ohne Abstimmungsergebnis 
und ohne Bekanntgabe des Verlaufs. 
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Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Büchner  informiert den Gemeinderat über das nachstehende 
Schreiben des Kommunal- und Prüfungsamtes vom 17.02.2010 in Bezug auf den 
Haushalt der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 3 öffentlich DS-Nr. GR34/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Durchführung der Maßnahmen nach dem Generalentwässe rungsplan 
Kanalaustausch Kantstraße, Kapellenstraße, Körnerst raße, Goethe straße, 
Waghäuslerstraße 
Informationen zur Planung 
Baubeschluss 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert den Sachverhalt der Sitzungsvorlage und merkt 
an, dass der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.07.2009, DS-Nr. GR86/2009, 
TOP Nr. 20 den Baubeschluss für den Kanalaustausch einzelner Haltungen der 
Kanäle in der Kantstraße, Goethestraße, Waghäuslerstraße, Kapellenstraße und 
Körnerstraße mit Gesamtkosten in Höhe von 1.320.000,00 € gefasst hat. Im 
September 2009 hat die Verwaltung das Ing.-Büro BUNG, Heidelberg mit der 
Planung und Abwicklung der Maßnahmen beauftragt. Im Rahmen der Bearbeitung 
des Generalentwässerungsplanes (GEP) wurde die hydraulische Untersuchung des 
Kanalnetzes durchgeführt. Als maßgebende Niederschlagsdauer wurde ein Regen 
mit einer 3 h Dauer festgelegt, bei dem das Kanalnetz am Kritischsten reagiert. Die 
Ergebnisse zum 5-jährlichen Niederschlagsereignis haben in der Kantstraße, 
Goethestraße, Waghäuslerstraße, Kapellenstraße und Körnerstraße (auch in der 
Augustastraße, Raimundstraße, Friedrichstraße, Am Rosenhag, Haydnstraße, 
Bachstraße, Hildastraße und Karlstraße, siehe Bauabschnitt 2) zu Überstauungen bis 
auf Geländeoberkante geführt. Die Gründe für die Überstauungen wurden vor allem 
in der mangelnden Leistungsfähigkeit der Hauptkanalisation, durch geringes 
Kanalgefälle und zu geringe Dimensionen der Haltungen gefunden. Eine 
durchgeführte Simultanberechnung für mögliche Varianten hatte aufgezeigt, dass 
durch die Aufdimensionierung einzelner Haltungen ein Volumen zur Pufferung der 
Abflussspitzen entsteht, das zur Entlastung des Netzes führt.  
 
Es wurde in folgenden Haltungen ein Kanalaustausch vorgeschlagen: 
 

Straße Länge Durchmesser 
vorhanden 

Durchmesser 
geplant 

Volumen neu 
m³ 

Kantstraße 51,40 m 300 1600 103,30 
Kantstraße 48,70 m 300 1600 97,90 
Goethestraße 46,00 m 400 1600 92,40 
Goethestraße 62,70 m 400 1600 126,00 
Waghäuslerstraße 47,70 m 300 1600 95,90 
Körnerstraße 66,60 m 300 1600 133,80 
Kapellenstraße 46,20 m 300 1600 92,90 
Kapellenstraße 38,60 m 300 1600 77,60 
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Bewertung der einzelnen Maßnahmen durch das Büro BU NG 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass das von der Gemeindeverwaltung 
beauftragte Ingenieurbüro BUNG die vom Büro Hyder vorgeschlagenen Maßnahmen 
auf ihre technische Durchführbarkeit überprüft hat. Dabei stellte sich heraus, dass 
eine Aufdimensionierung auf DN 1600 Kanäle in Kunststoffrohren (GEK) im Hinblick 
auf die fehlende Überdeckung nicht ausführbar ist. Im Hinblick auf die Goethestraße 
und Kantstraße schlägt der Fachingenieur Herr Kyber als Alternative die Verlegung 
einer Rohrleitung auf das Schulgelände vor, wo ausreichend Stauraum geschaffen 
werden kann. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die Kanalrohre 
weitestgehend in einer offenen Grube ohne Verbau verlegt werden können. Dies 
verkürzt die Bauzeit und damit verbundene Behinderung im öffentlichen Verkehr. 
Darüber hinaus entstehen gerade in der Kantstraße weniger Probleme mit den dort 
zusätzlich verlegten Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Die Maßnahme stellt sich 
auch insgesamt wesentlich kostengünstiger dar. Zur Durchführung der Maßnahme 
sind jedoch acht Bäume auf dem Schulgelände zu fällen. Darüber hinaus entstehen 
zusätzlich 400 m Kanalnetz mit entsprechenden Unterhaltungskosten. In der 
Waghäuslerstraße, Körnerstraße sowie Kapellenstraße verlängern sich durch das 
geringere Volumen der Kanäle die zu sanierenden Abschnitte. In der 
Waghäuslerstraße soll ein Kanal DN 1400 auf einer Länge von 60,00 m eingebaut 
werden. Die Maßnahme ist somit rund 13 m länger als die ursprüngliche Planung. In 
der Körnerstraße verlängert sich der Bauabschnitt von 66,60 m auf 126,24 m, 
während sich der Durchmesser auf DN 1200 verringert. In der Kapellenstraße ändern 
sich die Maße von 84,80 m auf 120,56 m. Es werden Kanäle mit einem DN von 1500 
auf 1200 sowie 1000 eingebaut. 
 

Kosten 
 

 Kostenschätzung 
nach dem GEP einschl. 

Baunebenkosten * 

Kostenberechnung 
nach der Vorplanung 

ohne Baunebenkosten 
Waghäuslerstraße 150.000,00 € 162.000,00 € 
Kapellenstraße 300.000,00 € 250.400,00 € 
Körnerstraße 210.000,00 € 244.500,00 € 
Goethestraße  360.000,00 € 0,00 € 
Kantstraße 300.000,00 € 0,00 € 
Schulgelände 0 € 281.500,00 € 
insgesamt 1.320.000,00 € 938.400,00 € 
 
Bürgermeister Büchner empfiehlt dem Gemeinderat die Baumaßnahme nach den 
Vorschlägen des Ingenieurbüro BUNG auszuführen. Diese sind nicht nur 
kostengünstiger sondern in der Ausführung auch technisch umsetzbar und weisen 
weniger Probleme auf.  
 
Bürgermeister Büchner  begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Kyber vom 
Ingenieurbüro BUNG, der für Fragen zur Verfügung stehen wird. 
 
Nach den Ausführungen des Ingenieurbüros bittet Bürgermeister Büchner  die 
Fraktionen um deren Stellungnahmen. 

                                                 
* Die Baunebenkosten beinhalten die Ausgaben für Ingenieurleistungen. Diese belaufen sich auf ca. 
120.000,00 €. 
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Gemeinderat Prestel (CDU)  merkt an, dass die gemachten Ausführungen in der 
Sitzungsvorlage sehr sinnvoll erscheinen. Er und die Fraktion der CDU können dem 
Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung in beiden Punkten folgen. 
 
Gemeinderat Rothardt (FÖDL) kann die Zustimmung seiner Fraktion erteilen. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  erteilt ebenfalls seine Zustimmung. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW)  stimmt abschließend dem Beschlussvorschlag in 
beiden Punkten zu. 
 
Bürgermeister Büchner  merkt abschließend ausdrücklich an, dass keine 
abwassertechnische Erschließungen von zukünftigen Bau- und Gewerbegebieten an 
die derzeitig vorhandene Kanalisation der Gemeinde angeschlossen werden.  
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Kanäle in  der Waghäuslerstraße 
auf eine Länge von 60,00 m, in der Kapellenstraße a uf eine Länge von 120,56 
m und in der Körnerstraße auf eine Länge von 126,24  m mit Gesamtkosten in 
Höhe von 656.900,00 € auszutauschen. 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Verlegung der  Stauraumkanäle auf 
das Gelände der Grund- und Werkrealschule Oberhause n mit Gesamtkosten in 
Höhe von 281.500,00 €, anstatt dem Kanalaustausch i n der Goethestraße und 
der Kantstraße, zu. 
 
 
Hinweis:  
Die Einsparungen bei der Sanierung der Kanalisation entlasten nicht den 
Gemeindehaushalt, sondern werden im Eigenbetrieb Abwasser verbucht. Sie fließen 
direkt den Gebührenschuldnern zu Gute. 
 
 

Information 
 
Bei den Untersuchungen hat Herr Kyber das Thema Dach- und Hofentwässerung 
beim Schulzentrum Oberhausen kritisch betrachtet und machte der Verwaltung den 
Vorschlag durch den Bau einer Versickerungsanlage auf dem Schulgelände den 
Oberflächenabfluss von befestigten Hofflächen und von den Dachflächen des 
Hallenbades, der Schulsporthalle und des Schulgebäudes zur Versickerung zu 
bringen. 
 
Allein aus den hier vorhandenen ca. 5.000 m² großen Dachflächen ergibt sich bei 
einem 5-jährlichen Regenereignis von 3 h Dauer ein Regenwasserabfluss-Volumen 
von 108 m ³. 
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Stellt man die Baukosten einer Kanalaufdimensionierung im Straßenkörper (wie oben 
stehend geplant) gegenüber, stellt sich heraus, dass die Herstellung von 1 m³ 
Stauraum 1.600,00 € kostet, d.h. 100 m³ Stauraum ca. 160.000,00 €. 
 
Eine Versickerung der Oberflächenwasser der Schule würde eine Entlastung des 
gesamten Kanalnetzes darstellen. 
Um hier genauere Angaben zu machen, wäre eine genauere Untersuchung 
(Berechnung, Planung) erforderlich. Die Maßnahmen sollten für das Jahr 2011 
vorgesehen werden. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 4 öffentlich DS-Nr. GR35/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Straßenbau Kantstraße 
Sanierung der Fahrbahn und Gehwege 
Vorstellung der Planung 
Baubeschluss 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner geht zunächst auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage ein 
und merkt an, dass der Gemeinderat im Haushaltsplan 2010 für die Sanierung der 
Kantstraße unter der Haushaltsstelle 6300-951000.018 „Straßenbau – Sanierung 
Kantstraße“ einen Betrag in Höhe von 435.000,00 € eingestellt hat. Das 
Ingenieurbüro BUNG, Heidelberg hat im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen die 
Sanierung und Neugestaltung der Verkehrsflächen in der Kantstraße begonnen. Die 
Kantstraße liegt im Ortsteil Oberhausen. Die Straße verläuft in Süd-Nord-Richtung 
zwischen den Kreuzungen mit der Marienstraße und der Waghäuslerstraße. Die 
Gesamtlänge der Straße beträgt ca. 292 m. In die Kantstraße mündet von Osten die 
Goethestraße. Die Kantstraße ist eine Wohnstraße und gehört zur Kategoriengruppe 
ES V nach RASt 06, d. h. eine kleinräumige Erschließungsstraße. Die 
Verkehrsstärke liegt unter 400 Kfz/h. Die vorhandene Bebauung besteht aus Reihen- 
und Einzelhäusern. Die Fahrbahn der Kantstraße hat heute eine Breite von etwa 
6,25 m. An den beiden Straßenrändern verlaufen ca. 1,00 m -1,50 m breite 
Gehwege. Besondere Anlagen für den Radverkehr oder den ruhenden Verkehr 
bestehen nicht. Die Breite der öffentlichen Verkehrsfläche ist relativ gering und 
beträgt zwischen 9,30 m – 12,50 m. In der Straße ist Tempo 30 km/h angeordnet. 
Die Straßenentwässerung erfolgt im Abschnitt zwischen der Einmündung zur 
Marienstraße und dem Schacht Nr. 335125, der sich ca. 50 Meter hinter der 
Einmündung Marienstraße befindet, mittels Mischwasserkanalisation DN 300 mit 
Anschluss an den Hauptkanal in der Marienstraße. Der weitere Abschnitt wird zum 
Hauptkanal in der Waghäuslerstraße mittels einer Mischwasserkanalisation DN 300 
ab Einmündung Goethestraße in ein Ei-Profil 600/400 entwässert. 
 
Bürgermeister Büchner  erläutet nun noch einmal die nachstehenden Abschnitte der 
Sitzungsvorlage. 
 
 
 

Notwendigkeit der Baumaßnahme 
 
Straßenbauliche Beschreibungen  
 
Die derzeitige straßenräumliche Situation ist aufgrund bestehender Defizite stark 
verbesserungsbedürftig. Dabei sind insbesondere die folgenden Mängel 
festzustellen: 
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�� schmale Gehwege von Breiten unter 1,50 m, 
�� im öffentlichen Straßenraum befinden sich nur ausgewiesene Stellplätze für 

ca. 5 Fahrzeuge, 
�� die Straßenoberfläche befindet sich in einem überaus schlechten baulichen 

Zustand,  
�� die Hof- und Garagenausfahrten an der Straßenostseite liegen sehr nah an 

der Fahrbahn, 
�� dadurch ergibt sich für die Kraftfahrer, die aus ihren Grundstücken heraus 

fahren eine schlechte Sicht auf den durchgehenden Verkehr, 
�� sehr kleine Ausrundungsradien im Einmündungsbereich mit der Marienstraße. 

 
 
Beschreibung des technischen Zustandes von Ver- und  Entsorgungsleitungen 
 
Wasserversorgungsleitung  
 
Die vorhandene Wasserversorgungsleitung in der Kantstraße besteht aus alten 
Grauguss-Leitungsrohren DN 125. Das Material Grauguss wird nicht mehr wegen 
seiner technischen Eigenschaften für die Wasserversorgungsleitung zugelassen. Seit 
dem Jahre 2004 kam es zu insgesamt drei Wasserrohrbrüchen, wobei der letzte 
Ende Dezember 2009 stattfand. 
 
Aus diesem Grund wurden in der Kostenschätzung die Kosten einer Erneuerung der 
Trinkwasserleitung auf DN 125 GGG aus duktilen Gussrohren ermittelt. Der 
Austausch war bisher nicht vorgesehen, soll jedoch aufgrund des Alters der 
Leitungen erfolgen. Aus Kostengründen könnte die Gemeindeverwaltung auch einer 
Sanierung ohne diese Maßnahme zustimmen. 
 
Abwasserleitungen und Kanalanschlüsse  
 
Die Ergebnisse einer Kanaluntersuchung liegen bis Datum noch nicht vor. In der 
Kostenschätzung ist man von der Erneuerung aller Haus- bzw. Kanalanschlüsse 
ausgegangen. Diese müssten aufgrund des schlechten technischen Zustandes 
erneuert werden. 
 
 

Planerische Beschreibung 
 
Straßenbauliche Beschreibungen  
 
In der Planung zur Sanierung und Neugestaltung der Kantstraße wurden Varianten 
ausgearbeitet, in denen die bestehenden Defizite im Straßenraum z. T. behoben 
werden können. 
 
Die zur Verfügung stehenden Flächen bzw. Straßenraumbreiten reichen jedoch nicht, 
um im Straßenraum alle Nutzungsansprüche angemessen zu befriedigen. 
 
Die Reduzierung der Fahrbahnbreite der Kantstraße sollte durch die damit erzielte 
Dämpfung der Fahrgeschwindigkeit zur Verkehrsberuhigung führen.  
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Aufgrund der geringeren Breite des Straßenraumes war eine Verbreiterung der 
Gehwegbreiten nur durch die Reduzierung der Fahrbahnbreiten möglich. Der hohe 
Bedarf an Parkflächen kann nicht vollständig im öffentlichen Straßenraum realisiert 
werden. Es wurde lediglich auf einem Abschnitt von ca. 40 m eine beidseitige 
Parkierung für ca. 10 Pkws vorgesehen. 
Die Fahrbahnbreite sollte von der derzeit bestehenden Breite von ca. 6,25 m auf 
4,75 m reduziert werden. Bei dieser Fahrbahnbreite ist ein Begegnungsverkehr von 
zwei Pkws unproblematisch. 
 
Zur Erzielung einer Torwirkung wurden im Einmündungsbereich zur Marienstraße 
zwei weitere Baumstandorte vorgesehen. Des Weiteren wurden am Ende einer 
Straßenverschwenkung beim km 0+050 zwei weitere Baumstandorte vorgesehen. 
Für die weitere Baumbepflanzung stehen in der Kantstraße keine Flächen zur 
Verfügung. 
 
Im Abschnitt km 0+080 bis zur Einmündung in die Waghäuselerstraße bei ca. km 
0+296,50 wurde die Fahrbahn der Kantstraße mit einer Breite von 6,00 m geplant. 
Zur Schaffung von Parkflächen wurden in der Fahrbahn gepflasterte Flächen zum 
Parken ausgewiesen. 
 
Durch die neue Anordnung sollen Kfz-Fahrer konkrete Flächen zum Parken 
angeboten werden, um das Parken im Gehwegbereich zu vermeiden. 
 
Straßenaufbau  
 
Die vorhandene Fahrbahnbefestigung der Kantstraße wird abgebrochen und 
beseitigt. 
Die neue Fahrbahn wird gem. der Bauklasse IV nach RStO 86 – Richtlinien für 
Standardisierten Oberbau mit folgendem Aufbau hergestellt: 
 
  4 cm Asphaltbeton AC 0/8 D N 
10 cm bit. Tragschicht AC 0/16 
36 cm komb. Schotter- und Tragschicht 0/32 
50 cm Gesamtaufbau 
 
Die Gehwegflächen werden mit neuen Pflasterbelägen (Muster und Farbe in 
Abstimmung mit der Gemeinde) befestigt. 
 
Gehwegaufbau  
 
  8 cm Pflaster 
  3 cm Pflasterbett 
20 cm Schottertragschicht 0/32 
31 cm Gesamtaufbau 
 
Die Randeinfassungen und Rinnen werden erneuert.  
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Kostenschätzung 
 
Bei der Neugestaltung der Kantstraße und Erneuerung der Wasserleitung beträgt die 
Kostenschätzung im Haushaltsplan 435.000,00 €. In der Kostenschätzung des 
Ingenieurbüros BUNG entfallen auf den Straßenbau 354.000,00 €. Der 
Haushaltsansatz liegt somit 81.000,00 € über den durch das Ingenieurbüro BUNG 
ermittelten Kosten. Im Bereich Abwasser wird vom einem Kostenrahmen in Höhe von 
11.000,00 € ausgegangen. Im Haushaltsplan „Eigenbetrieb Abwasser“ sind unter der 
Haushalsstelle 7906-933100 1.300.000,00 € eingestellt. Hiervon werden, sofern der 
Gemeinderat dem Tagesordnungspunkt „Durchführung der Maßnahmen nach dem 
Generalentwässerungsplan; Kanalaustausch Kantstraße, Kapellenstraße, 
Körnerstraße, Goethestraße, Waghäuslerstraße; Informationen zur Planungen, 
Baubeschluss“ zustimmt, 938.400,00 € zzgl. der Planungskosten in Höhe von 
120.000,00 € somit insgesamt 1.058.400,00 € voraussichtlich benötigt. Es verbleibt 
somit ein Überschuss von 201.600,00 €. Für den Austausch der Wasserleitung sind 
im Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasser keine Kosten eingestellt. Sollte der 
Gemeinderat die Durchführung der Maßnahme beschließen und auch die 
Wasserleitungen austauschen wollen, so entstünden hier außerplanmäßige 
Ausgaben auf der Haushaltsstelle 3932-930105.001 in Höhe von 155.000,00 €. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU)  merkt an, dass die Fraktion der CDU ausgehend von 
den einleitenden Worten zu Beginn der Sitzung unter „Bekanntgaben“ diese 
Maßnahme gerne verschieben möchte. Er merkt an, dass in der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen zahlreiche weitere Straßen in einem ähnlichen Zustand 
seien. 
 
Gemeinderat Rothardt (FÖDL)  könnte grundsätzlich zustimmen. Auf Grund der 
derzeitigen Haushaltslage der Gemeinde möchte er diese Maßnahme jedoch gerne 
verschieben. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  merkt an, dass nach den neuesten Erkenntnissen die 
der Tagesordnungspunkt 3 gebracht hat, die Kantstraße bei den 
Kanalbaumaßnahmen nicht offen gelegt werden müsste. Daher kann diese 
Maßnahme verschoben werden. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) spricht sich abschließend dafür aus, diese Maßnahme 
nach den derzeitigen Erkenntnissen zu verschieben. Er merkt jedoch an, dass der 
Gemeinderat in seiner heutigen nichtöffentlichen Sitzung über einen Sachverhalt zu 
diskutieren hat, der diese Kosten eventuell auffangen könnte. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat lehnt die Sanierung der Kantstraße ab. 
��� �  13 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen 
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Hinweis:  
Unter dem Tagesordnungspunkt „Sporthalle Oberhausen und Hallenbad 
Oberhausen; Dachsanierung; Beschluss über die Art und Weise der Durchführung“ 
entstehen bei Durchführung der Maßnahmen überplanmäßige Ausgaben in Höhe 
von ca. 450.000,00 €.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 5 öffentlich DS-Nr. GR36/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Sporthalle Oberhausen und Hallenbad Oberhausen 
Dachsanierung 
Beschluss über die Art und Weise der Durchführung 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert den Sachverhalt der Sitzungsvorlage und stellt 
fest, dass der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanungen beschlossen hat, 
das Hallendach der Schulsporthalle mit Hallenbad zu sanieren. Da die 
Gemeindeverwaltung auf Grund der aus der Vergangenheit bestehenden 
Beschlusslage, wonach zunächst das Schulgebäude vollständig saniert werden 
sollte, bevor in einem weiteren Schritt die Schulsporthalle instandgesetzt wird, keine 
Mittel für die Maßnahme angesetzt hat, konnten die Haushaltsansätze lediglich auf 
Grund von Untersuchungen in der Vergangenheit gemacht werden. Insbesondere 
wurde hierbei auf das im Jahre 2005 eingeholte Gutachten des Ingenieurbüros 
Richter + Rausenberger sowie eigene Kostenermittlungen für das Hallendach Bezug 
genommen. Eine nochmalige Überprüfung der Zahlen konnte auf Grund der 
Kurzfristigkeit nicht mehr erfolgen. Die im Jahre 1973 erbaute Schulsporthalle mit 
Hallenbad hat eine Gesamtdachfläche von ca. 3.000 m². Auf der Sporthalle befindet 
sich ein ca. 1.500 m² großes Sheddach mit einseitigen Lichtbändern. Über dem 
Eingangsbereich der Sporthalle, dem Hallenbad und den Umkleideräumen des 
Hallenbades befindet sich ein ca.1.500 m² großes Flachdach. 
 

 
Lageplan 
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Weiter macht Bürgermeister Büchner  Ausführungen zu den nachstehenden 
Abschnitten: 
 
Dachkonstruktion  
 
Die Tragkonstruktion der Sporthalle besteht aus weitgespannten Spannbetonbindern 
(Spannweite 30,50 m), die von Stahlbetonstützen getragen werden. Auf die Binder 
spannen Stahlbeton-Fertigteile, die das Sheddach bilden. Die Belichtung der Halle 
mit natürlichem Licht erfolgt von oben über die weitgespannten Shedoberlichter mit 
Plexi-Verglasung. Die Shed-Dachfläche ist mit Bitumenschweißbahnen eingedeckt. 
 
Die Konstruktion der Flachdächer besteht aus einer Stahlbetondachplatte, die über 
horizontale Betonträger auf den Stahlbetonstützen aufliegt. Die Dachflächen wurden 
gedämmt und mit Bitumenschweißbahnen und einer Kiesschüttung eingedeckt. 
 

 
Hallendach – Ansicht von innen 

 
 
Zustand der Dächer  
 
An beiden Dächern sind inzwischen Undichtigkeiten an der Dachhaut aufgetreten, 
die Nässe in das Gebäude eintreten lassen. 
 
Beim Sheddach ist die Bitumenschweissbahn der bestehenden Dachhaut an vielen 
Stellen abgerutscht und undicht. Im Flachdachbereich sind vor allem im Foyer Blasen 
in der Dachhaut zu erkennen bzw. poröse Materialstellen zu finden, die das 
Oberflächenwasser eindringen lassen und im Gebäude zu Folgeschäden führen. Die 
bisher angewandte Reparaturmethode der lokalen Schadensbeseitigung bringt dort 
nicht mehr den erwünschten Erfolg. Weitere Reparaturen führen inzwischen auch 
dazu, dass das erforderliche Begehen der Dachfläche die poröse 
Bitumenschweißbahn verstärkt beansprucht und zu neuen Bruchstellen der 
Dachhaut führt. 
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Auf Grund dieser Sachlage hat der Gemeinderat in seinen Haushaltsberatungen für 
das Haushaltsjahr 2010 die bisherige Beschlusslage geändert und die Sanierung der 
undichten Dächer bei der Schulsporthalle Oberhausen und dem Hallenbad 
Oberhausen gegenüber den bisherigen Planungen vorgezogen. Unter der 
Haushaltsstelle 5610-942000.011 Sporthalle Oberhausen  wurde ein Betrag in Höhe 
von 380.000,00 € und unter der Haushaltsstelle 5720-941000.011 Hallenbad 
Oberhausen  einen Betrag in Höhe von 130.000,00 € eingestellt. 
 
 

Sanierungsmöglichkeiten 
 
Variante 1:  Sanierung der Dachhaut mit bituminöser  Abdichtung  
 
Grundsätzlich kann sowohl das Sheddach als auch das Flachdach mit einer 
bituminösen Abdichtung saniert werden. In Bezug auf das Sheddach ist dies jedoch 
nicht zu empfehlen, da die Bitumenbahnen auf der Dachschräge der Sheds 
abrutschen. Für das vorhandene Flachdach bietet sich diese Alternative jedoch an. 
Hierzu ist zunächst die vorhandene Kiesschüttung zu entfernen und auf dem 
vorhandenen Flachdachaufbau eine Zusatzdämmung aufzubringen, die den 
erforderlichen Dämmwert nach der neuesten Energie-Einspar-Verordnung erfüllt. Auf 
die Dämmung ist anschließend eine zweilagige bituminöse Abdichtung zu verlegen 
und nach Fertigstellung mit einer Kiesschüttung einzudecken. Sämtliche 
Dachaufbauten (wie Lüfter, Ausstieg, Dachabläufe und Blitzschutz) sind dem neuen 
Dachaufbau anzupassen. 
 
Kostenschätzung  
Foyer Sporthalle 65.000,00 € 
Hallenbad 110.000,00 € 
 
 
Variante 2:  Sanierung der Dachhaut mit einer Blech eindeckung  
 
Diese Variante empfiehlt sich vor allem für die Sanierung des Sheddachs. Dabei 
werden die heute mit einer Bitumenbahn versehenen Teile durch ein Blechdach 
ausgetauscht. Das Blechdach besteht aus rostfreiem Edelstahl und einer 
vorschriftsmäßigen Dämmung. Sämtliche Anschlüsse an Aufkantungen und 
Dachaufbauten sind mit Blech einzufassen. Die derzeitigen Plexiglasscheiben sind 
durch neue zu ersetzen. Derzeit liegt der Gemeinde hierfür lediglich ein Angebot für 
eine Ausführung in Glas vor. Inwieweit der Einbau von Plexiglasscheiben günstiger 
wird, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Gemeindeverwaltung ist bemüht, 
ein entsprechendes Angebot bis zur Sitzung erhalten. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese nicht die vorgeschriebenen Energieeinsparwerte erreichen. 
So hat eine Wärmeschutzverglasung einen U-Wert von 1,1, während bei 
Hohlkammerplatten bereits bei einem U-Wert von 2,8 von einem sehr guten 
Wärmeschutz ausgegangen wird. Der Wärmedurchgangskoeffizient U  (früher k-
Wert) gibt die Energiemenge (in Joule=Wattsekunden), die in einer Sekunde durch 
eine Fläche von 1 m² fließt, wenn sich die anliegenden Lufttemperaturen stationär um 
1 K unterscheiden. Der Wärmedurchgangskoeffizient in W/(K*m²) ist eine 
spezifische Kennzahl der Materialzusammensetzung ei nes Bauteils . 
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Sollte auch das Flachdach mit einem Blechdach versehen werden, muss zunächst 
die vorhandene Kiesschüttung entfernt und nachträglich wieder eingebaut werden. 
Das Flachdach bleibt im Ergebnis als Flachdach erhalten.  
 
Kostenschätzung  
Foyer Sporthalle 91.000,00 € 
Hallenbad 146.000,00 € 
Sporthalle Sheddach Blech 273.000,00 € 
Sporthalle Sheddach Glas 401.000,00 € 
 
Die Sanierungskosten für das Sporthallendach würden sich somit auf insgesamt 
765.000,00 € belaufen und lägen somit um 385.000,00 € über dem Haushaltsansatz. 
Hinzu kommen ca. 15.000,00 € für den Umbau der auf dem Dach befindlichen Lüfter, 
etc. sowie Kosten für Anpassung der RWA (Rauch-Wärme-Abzug) an die neuesten 
Vorschriften. Die Verwaltung geht somit von maximalen Kosten in Höhe von 
850.000,00 € aus. 
 
 
Variante 3:  Errichtung eines geneigten Daches mit Blecheindeckung (Sattel-,  
Pult- oder Walmdach)  
 
Als weitere Alternative käme der Aufbau eines geneigten Daches in Form eines 
Sattel-, Pult oder Walmdaches in Betracht. Hierzu ist vorab eine statische 
Überprüfung einzuholen, in Bezug auf die hieraus entstehenden weiteren 
Belastungen für die Tragkonstruktion. Eine Kostenschätzung ist derzeit noch nicht 
möglich. Sie liegt jedoch sicherlich nicht unter den oben ermittelten Kosten. 
 
Abschließend merkt Bürgermeister Büchner  an, dass die Sanierungskosten für das 
Hallendach erheblich über den zunächst angenommenen Kosten liegen. Eine 
Kostensteigerung ist mit den derzeit vorhandenen Mitteln nicht realisierbar. 
Einsparungsmöglichkeiten im Haushalt 2010 bestehen darin, dass die Sanierung der 
Kantstraße verschoben wird. Es ist jedoch bereits jetzt schon absehbar, dass bei 
einer Verschiebung der Maßnahme diese mittelfristig nicht mehr durchgeführt werden 
kann. Die insoweit bereits verausgabten Kosten für die Planung wären somit nutzlos 
aufgewendet. Die andere Möglichkeit besteht darin, eine Nachtragshaushaltssatzung 
mit einer Umschuldung im Eigenbetrieb Abwasser zu erlassen. Dies bedeutet für den 
Gemeinderat jedoch, dass bereits für das Jahr 2011 beschlossene Maßnahmen auf 
Grund fehlender Mittel nicht durchgeführt werden können. 
 
Er bittet die Fraktionen nun um deren Stellungnahmen zum Sachverhalt. 
 
Gemeinderat Baumann (CDU)  und die Fraktion der CDU sprechen sich 
grundsätzlich für die schnellstmögliche Sanierung des Daches aus. Er spricht sich für 
die Variante 1 sowie in der Variante 2 für die Ausführung „Sporthalle Sheddach Glas“ 
aus. 
 
Gemeinderat Riegel (FÖDL)  spricht sich für die Variante 3 aus und möchte gerne 
geprüft haben, ob die Variante 3 für das Foyer, die Sporthalle und das Hallenbad 
realisierbar sei. In Bezug auf das Sheddach der Sporthalle stimmt er für die Blech 
bzw. Plexiglasausführung. 
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Gemeinderat Horn (SPD)  spricht sich in Bezug auf die Dachsanierung der 
Sporthalle ebenfalls für die detaillierte Prüfung der Variante 3 aus.  
 
Gemeinderat Schwabenland (FW)  merkt zunächst an, dass die Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen Einsparpotenzial im Haushalt hat. Insbesondere verweist 
er dabei auf den Betrieb der beiden Hallenbäder in der Gemeinde sowie den Betrieb 
einer Gaststätte. Diese möglichen Kosteneinsparungen könnte man der 
Unterdeckung im Haushalt gegen rechnen. Bei der Sanierung des Daches spricht er 
sich für eine genauere Prüfung der Variante 3 durch die Gemeindeverwaltung aus. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Sanierung des Hallendach es der Sporthalle in 
Oberhausen und des Schwimmbades in Oberhausen in de r Form zu, dass ein 
geneigtes Dach in Form eines Pult-, Sattel- oder Wa lmdaches mit einer 
Unterkonstruktion eingebaut werden soll. 
 
��� �  14 Ja-Stimmen und 9 Gegenstimmen 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 6 öffentlich DS-Nr. GR37/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Grund- und Werkrealschule Oberhausen 
Erneuerung der Fenster und Außentüren 
Vergabe der Bauleistungen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage ein und 
merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.02.2010, DS 
Nr.GR18/2010, TOP 4, für die Erneuerung der Fenster und Außentüren an der 
Grund- und Werkrealschule Oberhausen den Baubeschluss fasste. Die 
Kostenschätzung für die Erneuerung der Fenster und Außentüren beträgt insgesamt 
700.000,00 €. Hiervon entfallen 650.000,00 € auf den Leistungsbereich Fenster, 
Außentüren und Sonnenschutz, 30.000,00 € für die Fensterbänke und 20.000 € für 
die Einrüstung des Gebäudes während der Ausführung der Arbeiten. 
 
Weiter stellt Bürgermeister Büchner  fest, dass gemäß den Bestimmungen der VOB 
und der Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Beschleunigung der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vom 17. Februar 2009 sowie der Bestätigung der GPA laut 
GPA-Mitteilung 1/2009 der Leistungsbereich Fenster, Außentüren und Sonnenschutz 
beschränkt ausgeschrieben wurde. 8 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes 
aufgefordert. Die Submission fand am 09.03.2010 statt. Die Angebote ergaben die 
rechnerisch und fachtechnisch geprüften Endergebnisse: 
 
Nr. Firma Geprüfte Endsumme Rabatt Endsumme 
1 Otto Rossmanith GmbH & Co KG 

69124 Heidelberg 
668.637,20 € 

 
5 % 

 
635.205,34 € 

2 Löffel GmbH & Co KG 
76863 Herxheim 

714.378,42 € 1,5 % 703.662,74 € 

3 Trefz GmbH 
71543 Wüstenrot-Weihenbronn 

nicht abgegeben - - 

4 Schillinger GmbH 
77709 Oberwolfach 

nicht abgegeben - - 

5 Weidemann GmbH 
76684 Odenheim 

nicht abgegeben - - 

6 Seipel GmbH 
76676 Graben-Neudorf 

nicht abgegeben - - 

7 Steinel GmbH 
76661 Philippsburg 

nicht abgegeben - - 

8 Schmiedle GmbH 
76646 Bruchsal 

nicht abgegeben - - 

 
Nach Wertung der eingegangenen Angebote und Prüfung der Referenzen ist die 
Verwaltung der Auffassung den Zuschlag an die Firma Otto Rossmanith GmbH & Co 
KG, 69124 Heidelberg zum Angebotspreis von 635.205,34 € zu erteilen. Die Firma 
Otto Rossmanith hat bereits im Jahr 1973 die zu erneuernden Fenster im 
Schulzentrum, im Hallenbad und in der Sporthalle eingebaut. Für die 
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Leistungsbereiche Erneuerung der Fensterbänke und die Einrüstung des 
Schulgebäudes werden derzeit  Angebote eingeholt. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt die Fraktion ohne Stellungnahmen abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Vergabe der F enster an die Firma Otto 
Rossmanith GmbH & Co KG, 69124 Heidelberg zum Angeb otspreis von 
635.205,34 € zu. 
 
 



Nr. 3/2010 

 -22-

 
Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 7 öffentlich DS-Nr. GR38/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren zum Au sbau und Sanierung des 
Rheinhochwasserdammes XXXIV auf Gemarkung Oberhause n-Rheinhausen 
und Altlußheim 
Ergänzende naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme  auf Flächen der 
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert ausführlich den Sachverhalt dieses 
Tagesordnungspunktes und merkt an, dass im Rahmen der Sanierung des 
Rheinhochwasserdammes das Land Baden-Württemberg im Hinblick auf die durch 
die Baumaßnahme entstehenden Eingriffe in die Natur verschiedene 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen hat. Neben der Aufforstung und 
Entschlammung im Bereich Eichau, Auwiesenecke ist auf dem Grundstück Flst.-Nr. 
2274 der Gemarkung Rheinhausen im Gewann „Altgraben-Stücker“ (nordöstlich der 
Kiesgrube Krieger) auf einer Fläche von 28.350 m² das aufgefüllte Bodenmaterial 
soweit abzuschieben, bis die niedermoorigen Böden freigelegt sind, damit sich 
wieder eine Feuchtwiese entwickeln kann. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner 
Sitzung vom 17. Februar 2003 seine Zustimmung erteilt. Bereits damals wurde im 
Hinblick auf den mit dem Pächter abgeschlossenen Extensivierungsvertrag als 
mögliche Alternative für die Maßnahme ein Teil des Grundstücks Flst.-Nr. 2274 
vorgesehen. Dies musste jedoch nicht in Anspruch genommen werden, da mit dem 
Pächter, der BNL Karlsruhe und dem Landwirtsamt eine entsprechende Einigung 
erzielt werden konnte. Bei der Durchführung der Maßnahme hat sich jedoch heraus 
gestellt, dass zum einen der gewünschte Erfolg, „Herstellen einer Feuchtwiese“ nicht 
eintritt und das anfallende Material bei der Beprobung in einer Tiefe von ca. 25 m 
zum Wirtschaftsweg starke Belastungen bei einer Probe mit Sulfat aufweist. Es kann 
daher nicht wie vorgesehen zur Geländeauffüllung/Modellierung beim geplanten 
Zick-Zack-Damm auf der Rheinschanzinsel Philippsburg verwendet werden. Am 9. 
Februar 2010 fand daher mit Vertretern des Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 
54, des Landratsamtes Karlruhe – Amt für Umwelt und Arbeitsschutz sowie Vertreter 
der Gemeindeverwaltung eine Besprechung im Rathaus in Oberhausen statt. 
Aufgrund der vorgefundenen Situation wurde von den Vertretern des Landratsamtes 
Karlsruhe angeregt die vorgesehene Maßnahme auf der Alternativfläche des Flst.-Nr. 
2042 durchzuführen. Die Abgrabungen auf der Fläche wurden daher zwischenzeitlich 
eingestellt. Die Standorte der Maßnahmen sind aus der nachstehenden Karte zu 
entnehmen. 
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Bürgermeister Büchner  stellt darüber hinaus fest, dass man sich grundsätzlich eine 
Verlegung der Maßnahme anschließen. Er verweist jedoch auf folgende Bedenken: 
 
Nach dem Planfeststellungsbeschluss ist die Maßnahme durch das Land Baden-
Württemberg durchzuführen. Dort ist auch grundsätzlich die alternative Fläche 
benannt. Zu den Voraussetzungen, wann diese alternative Fläche jedoch in 
Anspruch genommen werden darf, ergeben sich aus der Begründung keinerlei 
Hinweise. Insoweit ist rechtlich fraglich, ob ein Wechsel jederzeit vorgenommen 
werden kann. Im Verfahren wurde auch nicht geprüft ob die Flächen tatsächlich 
naturschutzfachlich als gleichwertig einzustufen sind. Vielmehr erfolgte die 
Festlegung lediglich in Bezug auf eventuelle vertragliche Schwierigkeiten. Darüber 
hinaus hat die Untersuchung ergeben, dass das vorgefundene Material als Z1.2 bzw. 
Z2 einzustufen ist. Dies bedeutet, dass bei Maßnahmen auf dieser Fläche erhebliche 
Kosten anfallen werden. Das Gelände könnte somit für längere Zeit keine andere 
Verwendung finden. Insbesondere aber ergibt sich aus der bisherigen Feststellung 
nicht, dass nach Durchführung der Maßnahme auf der Alternativfläche tatsächlich 
eine Pfeifengraswiese entsteht. Bei der durchgeführten Untersuchung wurde 
festgestellt, dass bei der Beprobungsfläche MP1 erst bei einer Tiefe von ca. 1 m Torf 
vorgefunden wurde. Bei den Proben MP2 und MP3 konnte dieser bei einer Tiefe von 
0,45 m angetroffen werden. Da die genauen Grundwasserabstände nicht bekannt 
sind, ist es möglich, dass ein Großteil der Fläche dauerhaft oder überwiegend mit 
Wasser bestanden ist. Für die Gemeinde vorteilhaft könnte die Alternativmaßnahme 
insoweit sein, als zum einen die von der Gemeinde durchzuführende 
Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Asphaltierung des Hochwasserdammes mit 
erledigt werden könnte und zum anderen Abraummaterial zur Modellierung der 
Deponie durch das Land Baden-Württemberg transportiert wird. 

Rheinhäuser 
Baggersee 
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Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Klee (CDU)  kann sich der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung 
anschließend und stimmt dem Beschlussvorschlag daher zu. Sie hätte gerne statt 
der Worte „Darüber hinaus hat das Land Baden-Württemberg...“ in Zeile 5 der 
Stellungnahme der Verwaltung eine freundlichere Formulierung wie „Darüber hinaus 
wünscht die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, dass das Land Baden-
Württemberg...“.  
 
Gemeinderat Börzel (FÖDL)  kann den Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung mittragen und erteilt die Zustimmung seiner Fraktion. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  stimmt ebenfalls für den Beschlussvorschlag der 
Verwaltung. 
 
Gemeinderat Strubel (FW)  erteilt abschließend dem Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung seine Zustimmung. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 16 Ja-Stimmen, 1 Geg enstimme und 6 
Enthaltungen folgende Stellungnahme gegenüber dem L andratsamt 
Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz sowie d em 
Regierungspräsidium abzugeben: 
 
Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen stimmt grundsät zlich der Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahme auf dem Grundstück Flst.-Nr. 204 2 im Gewann „Große Steinwiesen“ zu. 
Voraussetzung ist jedoch, dass vorab geprüft wird i nwieweit die vorgesehene 
Ausgleichsmaßnahme tatsächlich die Möglichkeit biet et, dass dort eine Pfeifengraswiese 
entsteht. Darüber hinaus hat das Land Baden-Württem berg im Zuge der Maßnahme auch den 
Oberboden auf der Fläche abzutragen, die von der Ge meinde Oberhausen-Rheinhausen als 
Ausgleichsfläche für die Asphaltierung des Bermenwe ges hergestellt werden muss. Das 
Material ist auf die Deponie der Gemeinde zu verbri ngen, soweit es für die 
Rekultivierungsmaßnahme der Deponie eingesetzt werd en kann. Ansonsten verbleibt es im 
Eigentum des Landes Baden-Württemberg und ist von d iesem entsprechend zu verwenden 
oder zu entsorgen. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 8 öffentlich DS-Nr. GR39/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Beschlussfassung 
Fährverbindung Rheinhausen-Speyer 
Abschluss eine s Rahmenvertrages über die Durchführung eines Fährb etriebes 
für die Jahre 2010 bis 2015 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  informiert den Gemeinderat darüber, dass die Stadt Speyer 
und die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen seit dem Jahre 1995 die 
Fährverbindung zwischen Speyer und dem Ortsteil Rheinhausen betreiben. Der 
Gemeinderat hat sich letztmalig in seiner Sitzung am 28.02.2005, TOP 4, DS-Nr. 
GR027/2005 mit der Verlängerung des Rahmenvertrages über die Durchführung 
eines Fährdienstes befasst und dem damaligen Vertragsmuster zugestimmt. Dieser 
Vertrag endete mit Ablauf der Fährsaison 2009. Die Verkehrsbetriebe Speyer haben 
nunmehr der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen mit Schreiben vom 08.02.2010 
einen Vertragsentwurf zur Fortführung des Fährvertrages mit Herrn Hessenauer für 
die Jahre 2010 bis 2015 mit der Bitte um Zustimmung zugesandt. Der abgelaufene 
Vertrag für die Jahre 2005 bis 2009 sowie der neue Vertragsentwurf für die Jahre 
2010 bis 2015 sind der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. Der nun vorgelegte 
Vertragsentwurf für die Jahre 2010 bis 2015 weicht in wenigen Punkten vom 
ursprünglichen Vertrag ab. Neu mit aufgenommen wurde unter § 7, dass pro 
Fahrgast, der die Grenze von 20.000 Fahrgästen jährlich überschreitet 1,00 € zur 
Senkung des Zuschusses vom Fährbetreiber an die Verkehrsbetriebe Speyer zurück 
vergütet wird. Dies würde der Gemeinde bei Rechnungsstellung des Zuschusses 
anteilig in Abzug gebracht. Darüber hinaus wurden Erhöhungen der Fahrpreise 
(Erwachsene von 1,30 € auf 1,40 € und 1 Fahrrad pro Person von 0,30 € auf 0,50 €) 
in den Vertragsentwurf mit ein gearbeitet. Weiterhin wurde unter § 3 für sonntags der 
Beginn des Fährbetriebes auf 10.00 Uhr festgelegt, weil die Stunde von 9.00 Uhr bis 
10.00 Uhr (bisheriger Vertrag) laut Auskunft des Fährbetreibers nur sehr schwach 
bzw. gar nicht frequentiert war. Abschließend ist noch anzumerken, dass in den §§ 7 
und 9 redaktionelle Änderungen des Vertragstextes vorgenommen wurden. Die 
Gemeindeverwaltung könnte die geringfügigen Änderungen mittragen und dem 
vorgelegten Vertragsentwurf der Verkehrsbetriebe Speyer zustimmen. 
 
Bürgermeister Büchner  bittet die Fraktionen nach seinen Ausführungen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Most (CDU)  begrüßt die Fährverbindung nach Speyer und kann dem 
neuen Rahmenvertrag für die Jahre 2010 bis 2015 zustimmen.  
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL) kann dem Abschluss eines Rahmenvertrages für die 
Durchführung des Fährbetriebes mit den berechtigten oben genannten Änderungen 
zustimmen. 
 
Gemeinderat Häfele (SPD)  nimmt die geringfügigen Änderungen im neuen 
Rahmenvertrag zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung. 
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Gemeinderat Schwabenland (FW)  erteilt abschließend die Zustimmung zum 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
 
Alle Fraktionen sprechen den Personen, die die Fährverbindung Rheinhausen-
Speyer in den verschiedenen Bereichen unterstützen, ihren Dank aus. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem in Anlage beigefügten Ra hmenvertrag über die 
Durchführung eines Fährdienstes für die Jahre 2010 bis 2015 zwischen Ernst 
Hessenauer und den Verkehrsbetrieben Speyer einstim mig zu.   
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 9 öffentlich DS-Nr. GR40/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Oberhausen -Rheinhausen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  merkt an, dass sich der Gemeinderat bereits mehrfach mit 
der Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen befasst 
hat. In der zurückliegenden Sitzung wurde noch über die Frage der Zuständigkeit des 
Bürgermeisters in personalrechtlichen Angelegenheiten diskutiert. Eine Mehrheit der 
Mitglieder des Gremiums forderte eine Eingruppierung in die Entgeltgruppen TVÖD 5 
bzw. A 7. Auf Grund der weitergehenden Formulierung 
 
„Darüber hinaus besteht die Zuständigkeit bei der Eingruppierung eines Mitarbeiters 
ab TVÖD 6 bzw. A7 BBesG, wenn hierfür eine Stellenbewertung einer unabhängigen 
Stelle vorliegt. Der Gemeinderat ist hiervon zu unterrichten.  
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat umgehend in der folgenden Sitzung 
über vorgenommene Ernennungen, Einstellungen, Beförderungen und 
Entlassungen.“ 
 
kam jedoch keine Mehrheit für die Satzungsänderung zu Stande. Insoweit hat der 
Gemeinderat erneut zu beraten.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist der Auffassung, dass im Rahmen der Neufassung der 
Hauptsatzung die kurz zuvor gefasste Geschäftsordnung nicht geändert werden 
sollte.  
 
Bürgermeister Büchner  bittet die Fraktionen um Ihre Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU)  merkt an, dass die Fraktion der CDU folgende 
Änderungsvorschläge zum vorgelegten Hauptsatzungsentwurf der Verwaltung 
unterbreitet: 
 
1. Änderungsvorschlag:  
 
§ 8 „Verwaltungsausschuss“ Punkt 2.1  
„im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernennung, Einstellung, 
Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beschäftigten ab 
Entgeltgruppe TVÖD 6 bis TVÖD 8 und bei Beamten ab Besoldungsgruppe A 7 bis A 
9 BBesG.“ 
 
 
2. Änderungsvorschlag:  
 
§ 13 „Zuständigkeiten“ Punkt 2.3 
„die nicht nur vorübergehende Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige 
personalrechtliche Entscheidungen von Praktikanten, Aushilfskräften, 
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Auszubildenden, Beschäftigte bis Entgeltgruppe TVÖD 5 bzw. Besoldungsgruppe 
A 6. 
 
Die nachstehenden zwei Sätze des Absatzes 2.3 hätte er gerne gestrichen: 
 
„Darüber hinaus besteht die Zuständigkeit bei der Eingruppierung eines Mitarbeiters 
ab TVÖD 6 bzw. A7 BBesG, wenn hierfür eine Stellenbewertung einer unabhängigen 
Stelle vorliegt. Der Gemeinderat ist hiervon zu unterrichten.  
 
Den letzten Satz des Absatzes 2.3 hätte er gerne dahin abgeändert, dass das Wort 
„umgehend“ gestrichen wird, sodass des Satz wie folgt lautet: 
 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat in der folgenden Sitzung über 
vorgenommene Ernennungen, Einstellungen, Beförderungen und Entlassungen.“ 
 
Bürgermeister Büchner merkt an, dass man dann in der kommenden Sitzung die 
Geschäftsordnung des Gemeinderates entsprechend ändern müsste. 
 
Gemeinderat Börzel (FÖDL)  bezieht sich auf seine Ausführungen bei der letzten 
Gemeinderatssitzung zu diesem Tagesordnungspunkt am 22.02.2010. Dort führte er 
aus: 
 
„Im wesentlichen decken sich die Änderungsvorschläge der CDU-Fraktion mit den 
unsrigen. Um eine mehrheitsfähige Entscheidung herbeizuführen, werden wir die 
Anträge der CDU insgesamt mittragen.“ 
 
Den von der CDU-Fraktion vorgeschlagenen Änderungsvorschlägen stimmt die 
Fraktion der FÖDL zu. Im einzelnen: 
 
§ 8 „Verwaltungsausschuss“ Punkt 2.1  
„im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernennung, Einstellung, 
Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beschäftigten ab 
Entgeltgruppe TVÖD 6 bis TVÖD 8 und bei Beamten ab Besoldungsgruppe A 7 bis A 
9 BBesG.“ 
 
§ 13 „Zuständigkeiten“ Punkt 2.3 
„die nicht nur vorübergehende Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige 
personalrechtliche Entscheidungen von Praktikanten, Aushilfskräften, 
Auszubildenden, Beschäftigte bis Entgeltgruppe TVÖD 5 bzw. Besoldungsgruppe 
A 6. 
 
Die nachstehenden zwei Sätze des Absatzes 2.3 hätte er gerne gestrichen, woraus 
eine Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates resultiert. 
 
„Darüber hinaus besteht die Zuständigkeit bei der Eingruppierung eines Mitarbeiters 
ab TVÖD 6 bzw. A7 BBesG, wenn hierfür eine Stellenbewertung einer unabhängigen 
Stelle vorliegt. Der Gemeinderat ist hiervon zu unterrichten. 
 
Gemeinderat Rothardt (FÖDL) ergänzte den Antrag seines Fraktionskollegen 
Börzel insoweit, dass beim letzten Satz des Absatzes 2.3 das Wort „umgehend“ 
gestrichen wird. 
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Gemeinderat Born (SPD)  könnte sich dem Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung anschließen. Die Fraktion der SPD ist jedoch mit dieser 
Satzung insgesamt nicht glücklich. Vielmehr hätte man sich eine breitere Diskussion 
über die Unechte Teilortswahl bzw. den Ortschaftsrat gewünscht.  
 
Gemeinderat Strubel (FW)  und die Fraktion der Freien Wähler haben dem 
Bürgermeister bereits in der letzten Sitzung das volle Vertrauen in 
Personalentscheidungen ausgesprochen. Umso bedauerlicher findet er das 
Misstrauen des Gremiums gegenüber der Verwaltung in dieser Angelegenheit.  
 
Bürgermeister Büchner  stellt als Ergebnis der Beratungen fest, dass die Fraktionen 
der CDU und FÖDL zwei gleich lautende Änderungsvorschläge zur dem in der 
Sitzungsvorlage vorgelegten Hauptsatzungsentwurf gestellt haben. Er lässt nun über 
den in der Sitzungsvorlage beigefügten Hauptsatzungsentwurf inklusive der 
eingearbeiteten Änderungsvorschläge der beiden Fraktionen (CDU und FÖDL) 
abstimmen. Somit wären bei entsprechender Zustimmung des Gemeinderates die 
gleichlautenden Änderungsanträge beider Fraktionen enthalten. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der nachstehenden Neufassung  der Hauptsatzung 
der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen zu, bei der die  Änderungen der CDU-
Fraktion und FÖDL-Fraktion enthalten sind, zu. 
 
��� �  15 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen 
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt temberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 29 . März 2010 folgende 
Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 
Landkreis Karlsruhe 
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I. Form der Gemeindeverfassung 
 
§ 1 Gemeinderatsverfassung  
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. 
 
 
II. Gemeinderat 
 
§ 2 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten  
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. 
Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über 
alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen 
oder dem Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der 
Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat überwacht die 
Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der 
Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister. 
 
§ 3 Zusammensetzung  
 
1. 
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den 
ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte). 
 
2. 
Für die Zahl der Gemeinderäte ist die nächsthöhere Gemeindegrößengruppe gemäß 
§ 25 Abs.2 S.2 GemO maßgebend. 
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III. Ausschüsse des Gemeinderats 
 
§ 4 Beschließende Ausschüsse 
 
1. 
Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet: 
 

1.1 der Technische Ausschuss, 
1.2 der Verwaltungsausschuss 

 
2. 
Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 7 
weiteren Mitgliedern des Gemeinderats. 
 
3. 
Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse werden Stellvertreter bestellt, welche 
diese Mitglieder im Verhinderungsfall vertreten. Gemeinderäte, die für den 
betreffenden beschließenden Ausschuss nicht zu Stellvertretern bestellt worden sind, 
können nicht mit einer Stellvertretung beauftragt werden. 
 
4. 
Weitere beschließende Ausschüsse auf Zeit können gebildet werden. 
 
 
§ 5 Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden A usschüsse  
 
1. 
Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
selbständig an Stelle des Gemeinderats. 
 
2. 
Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 8 bezeichneten 
Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, welcher 
Ausschuss im Einzelfall zuständig ist, ist die Zuständigkeit des 
Verwaltungsausschusses gegeben. 
 
3. 
Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Geschäftskreises zuständig für: 
 
- 3.1  
ab dem 01.01.2011 für 
die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im 
Einzelfall mehr als 15.000,00 €, aber nicht mehr als 50.000,00 € beträgt; 
 
- 3.2  
die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr 
als 3.000,00 €  aber nicht mehr als 5.000,00 € im Einzelfall. 
 
4. 
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Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse nach Wertgrenzen 
bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die 
Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen 
Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen 
bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag. 
 
§ 6 Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließe nden Ausschüssen  
 
1. 
Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, kann der 
Ausschuss die Angelegenheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten.  
 
2. 
Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im 
Einzelfall Weisungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse 
der beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder 
aufheben.  
 
3. 
Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem 
zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden.  
Auf Antrag des Vorsitzenden oder eines Fünftels aller Mitglieder des Gemeinderats 
sind sie dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu 
überweisen. 
 
4. 
Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufgabengebiete verschiedener 
Ausschüsse berühren, selbst erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderats ist 
anzunehmen, wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung einer Angelegenheit zur 
Zuständigkeit des Gemeinderats oder zu der eines beschließenden Ausschusses 
gehört. 
 
5. 
Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so 
hat der Bürgermeister den Vollzug der Beschlüsse auszusetzen und die 
Entscheidung des Gemeinderats herbeizuführen. 
 
§ 7 Technischer Ausschuss  
 
1. 
Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst folgende 
Aufgabengebiete: 
 
1.1 Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung) 
1.2 Versorgung und Entsorgung, 
1.3 Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark, 
1.4 Verkehrswesen, inklusive ÖPNV 
1.5 Feuerlöschwesen und Zivilschutz, 
1.6 technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude, 
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1.7 Dorfentwicklung und Dorfsanierung mit Ausnahme der Festlegung eines 
förmlichen Sanierungsgebietes durch eine Sanierungssatzung nach § 142 
BauGB 

1.8 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten 
 
2. 
In seinem Geschäftskreis entscheidet der Technische Ausschuss über: 
 
2.1 die Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Entscheidung über: 
2.1.1 die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre (§ 14 Abs. 2 

Baugesetzbuch - BauGB), 
2.1.2 die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Befreiungen von den 

Festsetzungen des Bebauungsplans (§ 31 BauGB), 
2.1.3 die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung eines Bebauungsplans 

(§ 33 BauGB), 
2.1.4 die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile (§ 34 BauGB), 
2.1.5 die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB), wenn 

die Angelegenheit für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung oder besonderer Wichtigkeit ist 

 
2.2 die Stellungnahmen der Gemeinde zu Bauanträgen nach § 53 Abs. 2 und § 54 

Abs. 2 Landesbauordnung für Baden-Württemberg in den unter Ziffer 2.1 
genannten Fällen 

2.3 Anträge auf Zurückstellung der Entscheidung über die Zulässigkeit von 
Vorhaben und auf vorläufige Untersagung gemäß § 15 BauGB 

2.4 die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheide für Vorhaben und 
Rechtvorgänge nach § 144,145 und 169 Abs.1 Nr.5 BauGB 

2.5 die eigentumsrechtliche Zustimmung in Fällen, wenn das Bauvorhaben auf 
Grundstücken der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen errichtet wird. 

2.6 ab 01.01.2011 
Die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) 
und die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und 
Leistungen für die Bauausführung, Vergabebeschluss sowie die Anerkennung 
der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei voraussichtlichem bzw. 
tatsächlichen Gesamtbaukosten von mehr als 15.000,00 € aber nicht mehr als 
50.000,00 € im Einzelfall.  

 
§ 8 Verwaltungsausschuss  
 
1. 
Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst folgende 
Aufgabengebiete: 
 
1.1 Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, 
1.2 Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abgabenangelegenheiten, 
1.3 Soziale und kulturelle Angelegenheiten, 
1.4 Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten, 
1.5 Marktwesen, 
1.6 Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde einschließlich der 

Waldbewirtschaftung, Jagd und Fischerei 
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1.7 Schulen und Kindergärten 
1.8 Jugend- und Altenbetreuung 
1.9 Sport-, Spiel- und Badeeinrichtungen 
1.10 Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen, Naherholung 
1.11 Partnerschaften 
1.12 Ehrungen  
 
2. 
In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsausschuss: 
 
2.1 im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernennung, Einstellung, 

Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von 
Beschäftigten ab Entgeltgruppe TVÖD 6 bis TVÖD 8 und bei Beamten ab 
Besoldungsgruppe A 7 bis A 9 BBesG. Das gleiche gilt für eine neue 
Eingruppierung eines Mitarbeiters sowie eine Beförderung eines Beamten 
sofern keine Stellenbewertung einer unabhängigen Stelle vorliegt, die die 
Höhergruppierung bestätigt. 

2.2 über die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen 
Freiwilligkeitsleistungen von mehr als 500,00 € aber nicht mehr als 2.500,00 € 
im Einzelfall 

2.3 über die Stundung von Forderungen in unbegrenzter Höhe, soweit nicht der 
Bürgermeister nach § 13 Abs. 2 Ziffer 2.6 zuständig ist. 

2.4 über den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Niederschlagung 
solcher Ansprüche sowie den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht 
oder die Niederschlagung oder bei Vergleichen das Zugeständnis der 
Gemeinde im Einzelfall mehr als 500,00 €, aber nicht mehr als 10.000,00 € 
Euro beträgt. 

2.5 die Führung von Rechtsstreiten, wenn der Streitwert mehr als 5.000,00 € aber 
nicht mehr als 10.000,00 € beträgt 

2.6 über die Veräußerung und dingliche Belastung von mehr als 5.000,00 €, aber 
höchstens 25.000,00 € im Einzelfall. Den Erwerb und Tausch von 
Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert von mehr als 10.000,00 €, aber nicht 
mehr als 50.000,00 € im Einzelfall, 

2.7 die Veräußerung von beweglichem Vermögen im Wert von mehr als 
1.500,00 €, aber nicht mehr als 10.000,00 € im Einzelfall. 

 
§ 9 Beratender Ausschuss  
 
1. 
Es wird ein Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss als beratender Ausschuss 
gebildet. 
 
2. 
Dieser Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 7 weiteren 
Mitgliedern des Gemeinderates. 
 
3. 
Für alle Mitglieder der Ausschüsse werden Stellvertreter bestellt, die diese im 
Verhinderungsfall vertreten. Gemeinderäte, die für den betreffenden beratenden 
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Ausschuss nicht zu Stellvertretern bestellt worden sind, können nicht mit einer 
Stellvertretung beauftragt werden. 
 
4. 
Weitere beratende Ausschüsse können gebildet werden. 
 
§ 10 Allgemeine Zuständigkeiten beratender Ausschüs se 
 
Die beratenden Ausschüsse haben die Aufgabe, Angelegenheiten vorzuberaten und 
das Ergebnis in Form von Empfehlungen und Anregungen dem Gemeinderat 
zuzuleiten. 
 
§ 11 Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss 
 
Der Geschäftskreis des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses umfasst folgende 
Aufgabengebiete: 
 
1.1 alle Angelegenheiten im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, 
1.2 Landwirtschaft, 
1.3 Landschaftspflege, 
1.4 Gewässerunterhaltung, 
1.5 Jagdangelegenheiten und Fischerei 
1.6 Abfallbeseitigung 
 
 
IV. Bürgermeister 
 
§ 12 Rechtsstellung  
 
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. 
 
§ 13 Zuständigkeiten  
 
1. 
Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt die Gemeinde.  
Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen 
Gang der Verwaltung verantwortlich und regelt die innere Organisation der 
Gemeindeverwaltung.  
Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen 
Aufgaben.  
Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.  
Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört wird, die 
aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheimzuhalten ist. 
 
2. 
Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, 
soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 
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2.1 Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich Vergabe von Arbeiten und 
Lieferungen bis zu einer Höhe von 100.000,00 € im Einzelfall. 
ab dem 01.01.2011 
Vollzug des Haushaltsplans einschließlich Vergabe von Arbeiten und 
Lieferungen bis zur Höhe von 15.000,00 € im Einzellfall 

2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 
3.000,00 € im Einzelfall; 

2.3 die nicht nur vorübergehende Ernennung, Einstellung und Entlassung und 
sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Praktikanten, Aushilfskräften, 
Auszubildenden, Beschäftigte bis Entgeltgruppe TVÖD 5 bzw. 
Besoldungsgruppe A 6. Das gleiche gilt für eine neue Eingruppierung eines 
Mitarbeiters sowie eine Beförderung eines Beamten. 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat in der folgenden Sitzung über 
vorgenommene Ernennungen, Einstellungen, Beförderungen und 
Entlassungen. 

2.4 die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie 
Unterstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien; 

2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen 
Freiwilligkeitsleistungen jährlich bis zu 5.000,00 €, aber nicht mehr als 
500,00 € im Einzelfall; 

2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall, 
2.6.1 bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe, 
2.6.2 über 3 Monate bis zu 6 Monaten bis zu einem Betrag von 2.500,00 €, 
2.7 den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher 

Ansprüche und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die 
Niederschlagung, bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im 
Einzelfall nicht mehr als 500,00 € beträgt; 

2.8 die Führung von Rechtsstreiten bis zu einem Streitwert von 5.000,00 € 
2.9 die Veräußerung und dingliche Belastung bis zu einem Wert von 5.000,00 € 

im Einzelfall, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von 
Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 10.000,00 € im Einzelfall; 

2.10 die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 1.500,00 € im Einzelfall; 
2.11 die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die 

Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen 
ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt; 

2.12 die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den 
Beratungen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in 
beschließenden und beratenden Ausschüssen 

2.13 die Stellungsnahme der Gemeinde als Angrenzer (§55 LBO) 
2.14 die Aufnahme von Kassenkrediten nach § 89 GemO im Rahmen des 

Höchstbetrags der Haushaltssatzung 
2.15 Anlegung von Geldvermögen in Termingeld 
2.16 Holzveräußerungen zu den forstüblichen Verkaufsbedingungen 
2.17 Genehmigung zur Erweiterung von Aufträgen, die auf Beschlüsse des 

Gemeinderates oder eines Ausschusses zurückzuführen sind, wenn zu 
erwarten ist, dass die Erweiterung die Auftragssumme nicht mehr als 15 % 
übersteigt. 

2.18 die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen und mit 
Maßnahmen der Brandverhütung im Sinne des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz. 

2.19 ab 01.01.2011 
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die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) 
und die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und 
Leistungen für die Bauausführung (Vergabebeschluss) sowie die 
Anerkennung der Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei 
voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten von nicht mehr als 
15.000,00 € im Einzelfall. 

 
 
V. Stellvertretung des Bürgermeisters 
 
§ 14 Stellvertreter des Bürgermeisters 
 
Für den Fall der Verhinderung des Bürgermeisters wählt der Gemeinderat aus seiner 
Mitte mehrere ehrenamtliche Stellvertreter. 
 
 
VI. Ortsteile 
 
§ 15 Benennung der Ortsteile 
 
1. 
Das Gemeindegebiet besteht aus folgenden, räumlich voneinander getrennten 
Ortsteilen: 
 

1.1 Oberhausen 
1.2 Rheinhausen 

 
2. 
Die Namen der in Absatz 1 bezeichneten Ortsteile werden durch Bindestrich 
verbunden geführt. Sie bilden nach § 1 Abs. 2 der Vereinbarung der Gemeinden 
Oberhausen und Rheinhausen vom 06. Juni 1974 den Namen der Gemeinde. 
 
3. 
Die räumlichen Grenzen der einzelnen Ortsteile nach Absatz 1 sind jeweils die 
Gemarkungen der früheren Gemeinden gleichen Namens. 
 
 
VII. Unechte Teilortswahl 
 
§ 16 Unechte Teilortswahl 
 
1. 
In der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen wird für die Wahl des Gemeinderats 
gemäß § 27 Abs. 2 GemO die unechte Teilortswahl durchgeführt. Die in § 15 Abs. 1 
genannten Ortsteile bilden je einen Wohnbezirk im Sinne des § 27 Abs. 2 Satz 1 
GemO. 
Die Sitze im Gemeinderat sind nach Maßgabe des Abs. 2 mit Vertretern dieser 
Wohnbezirke zu besetzen. Für die Zahl der Gemeinderäte ist gemäß § 25 Abs. 2 
Satz 2 GemO die nächsthöhere Gemeindegrößengruppe maßgebend. 
Die Zahl der Gemeinderäte beträgt somit 22. 
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2. 
Für die regelmäßigen Gemeinderatswahlen werden die 22 Sitze im Gemeinderat 
nach § 5 Abs. 2 der Vereinbarung vom 06. Juni 1974 mit 15 Vertretern des Ortsteils 
Oberhausen und mit 7 Vertretern des Ortsteils Rheinhausen besetzt. 
 
3. 
Die unechte Teilortswahl kann durch Änderung der Hauptsatzung mit einer Mehrheit 
von 2/3 der Stimmen der Gemeinderäte aufgehoben werden. 
 
 
VIII. Ortschaftsverfassung 
 
§ 17 Einrichtung von Ortschaften  
 
In der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen besteht für den Ortsteil Rheinhausen die 
Ortschaftsverfassung gemäß §§ 68 ff GemO in Verbindung mit der Vereinbarung 
über die Eingliederung der Gemeinde Rheinhausen vom 06. Juni 1974. 
 
§ 18 Bildung und Zusammensetzung der Ortschaftsräte   
 
In der Ortschaft Rheinhausen wird ein Ortschaftsrat mit 6 Mitgliedern gebildet. 
 
§ 19 Zuständigkeit des Ortschaftsrats 
 
1. 
Der Ortschaftsrat hat die örtliche Verwaltung zu beraten. 
 
2. 
Dem Ortschaftsrat werden im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung 
gestellten Mittel insbesondere folgende Angelegenheiten, soweit sie nur die Ortschaft 
betreffen, zur selbständigen Entscheidung übertragen, soweit es sich nicht um 
Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 
 
2.1 Ausgestaltung, Unterhaltung und Benutzung der Ortsverwaltung 

Rheinhausen, der Schule mit Turn- und Schwimmhalle, von Einrichtungen der 
Kultur- und Heimatpflege, Sportanlagen, Park- und Grünanlagen, 
Wirtschaftswegen, Kindergärten und Kinderspielplätzen und Friedhof 
einschließlich Bestattungseinrichtungen, sofern deren Bedeutung nicht über 
den Ortsteil hinausgeht, 

2.2 Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums,  
2.3 Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Benehmen mit dem 

Gemeinderat, 
2.4 Förderung von örtlichen und kirchlichen caritativen, kulturellen, sportlichen und 

sonstigen förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen, sofern der 
Gemeinderat hierfür keine Förderrichtlinien für die gesamte Gemeinde 
erlassen hat bzw. die Förderung vertraglich durch den Gemeinderat in gleich 
gelagerten Fällen gleichmäßig geregelt werden soll 

2.5 Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken, 
 
3. 
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Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu 
hören und hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft 
betreffen. 
 
4. 
Wichtige Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 3 sind insbesondere: 
 
4.1. die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die die Ortschaft betreffenden 

Angelegenheiten, 
4.2. Personelle Veränderungen in der örtlichen Verwaltung, außer bei Urlaubs- 

und Krankheitsfällen 
4.3. die Bestimmung und wesentliche Änderungen der Zuständigkeiten sowie die 

Aufhebung der örtlichen Verwaltung in der Ortschaft, 
4.4. die Aufstellung, wesentliche Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen 

sowie die Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen und städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, 

4.5. die Planung, Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung öffentlicher 
Einrichtungen einschließlich Gemeindestraßen, 

4.6. der Erlass, die wesentliche Änderung und Aufhebung von Ortsrecht 
4.7. Unterhaltung, Nutzung, Bau und Betrieb von Erholungseinrichtungen 
4.8. Änderung der Hauptsatzung, durch die die Ortschaft unmittelbar berührt wird, 

z.B. Neuverteilung der Sitze im Gemeinderat im Rahmen der unechten 
Teilortswahl 

4.9. Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, sofern die Bewirtschaftung nicht in 
einem Plan für die gesamte Gemeinde enthalten ist. 

4.10. Beeinträchtigungen oder Auswirkungen bei sonstigen Angelegenheiten, z.B. 
überörtliche Verkehrsplanungen, Emmissions- und Immissionsanlagen, durch 
die die Bewohner der Ortschaft beeinträchtigt werden können 

 
§ 20 Ortsvorsteher 
 
1. 
Der Ortsvorsteher ist Ehrenbeamter auf Zeit.  
 
2. 
Der Ortsvorsteher vertritt den Bürgermeister ständig beim Vollzug der Beschlüsse 
des Ortschaftsrats und bei der Leitung der örtlichen Verwaltung.  
 
3. 
Der Ortsvorsteher ist Vorsitzender des Ortschaftsrats.  
 
4. 
Ist der Ortsvorsteher nicht Mitglied des Gemeinderats, kann er an den 
Verhandlungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme 
teilnehmen. 
 
§ 21 Örtliche Verwaltung  
 
In der Ortschaft Rheinhausen ist eine örtliche Verwaltung eingerichtet, die die 
Aufgaben einer Geschäftsstelle des Bürgermeisteramtes wahrnimmt. Die örtliche 
Verwaltung führt die Bezeichnung "Ortschaftsverwaltung". 
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IX. Schlussbestimmungen  
 
§ 22 Inkrafttreten 
 
1. 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
2. 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 01.01.2002 mit ihren 
Änderungen außer Kraft. 
 
 
 
Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Oberhausen-Rheinhausen, den 29. März 2010 
 
 
Martin Büchner 
Bürgermeister 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 29.03.2010 

TOP Nr.: 10 öffentlich DS-Nr. GR41/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung der Gemei nde Oberhausen-
Rheinhausen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  stellt fest, dass der Gemeinderat die Gebührensatzung in 
seiner öffentlichen Sitzung am 22. Februar 2010 vorberaten hat. Die in der Sitzung 
am 22.02.2010 vorgestellten Änderungen sind in die nachfolgende Satzung 
eingearbeitet. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL)  merkt an, dass er persönlich diese Satzung ablehnt. 
Darüber hinaus möchte die Fraktion der FÖDL den Punkt 20.2 gestrichen haben. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU)  könnte sich in Bezug auf die Streichung des Punktes 
20.2 der Meinung der FÖDL-Fraktion anschließen. 
 
Die Fraktionen der SPD sowie der Freien Wähler  können sich den 
Änderungswünschen der Fraktionen der CDU und FÖDL keinesfalls anschließen und 
stimmen der Verwaltungsgebührensatzung, wie von der Gemeindeverwaltung 
vorgelegt, zu. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt zunächst über den Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung abstimmen. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass damit auch 
über den Antrag der CDU und der FÖDL über die Streichung der Gebühren für die 
Wählbarkeitsbescheinigung abgestimmt wird. Diese sind im Vorschlag der 
Gemeindeverwaltung enthalten. Bei einer Mehrheit für den Verwaltungsvorschlag 
wäre damit der Antrag von CDU und FÖDL abgelehnt. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 11 Ja-Stimmen, 4 Geg enstimmen und 8 
Enthaltungen die nachfolgende Neufassung der Verwal tungsgebührensatzung 
der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen. 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentli che 
Leistungen ( Verwaltungsgebührensatzung ) 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 
und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen am 29. März 2010 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Gebührenpflicht   
Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen erhebt für öffentliche Leistungen, die sie 
auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, Verwaltungsgebühren nach 
dieser Satzung, soweit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes 
bestimmen. Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in 
besonderen Gebührensatzungen der Gemeinde. 
 
§ 2 Gebührenfreiheit   
(1)  
Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die folgende 
Angelegenheiten betreffen: 
1. Gnadensachen, 
2. das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes, 
3. die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende oder 

frühere an Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit, 
4. Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme von 

Prüfungen zur Notenverbesserung, 
5. Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche und einfache Auskünfte, 

soweit bei schriftlichen Auskünften nicht durch diese Satzung etwas anderes 
bestimmt ist, 

6. die behördliche Informationsgewinnung, 
7. Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend nach den Vorschriften 

der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der Entscheidung über 
Rechtsbehelfe. 

 
(2) 
Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, soweit Gegenseitigkeit besteht, 
befreit 
1. das Land Baden-Württemberg, 
2. die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach 

den Haushaltsplänen des Landes für Rechnung des Landes verwaltet werden, 
3. die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und Zweckverbände sowie 

Verbände der Regionalplanung in Baden-Württemberg. 
Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten berechtigt sind, die 
Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen. 
 
(3)  
Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestände bleiben unberührt. 
 
§ 3 Gebührenschuldner   
(1)  
Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist derjenige verpflichtet, 
1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist, 



Nr. 3/2010 

 -43-

2. der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemeinde gegenüber durch 
schriftliche Erklärung übernommen hat, 

3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2)  
Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
§ 4 Gebührenhöhe   
(1) 
Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung 
beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der 
Satzung. Ist für eine öffentliche Leistung keine gesonderte Gebühr ausgewiesen ,so 
gilt die allgemeine Verwaltungsgebühr. 
 
(2) 
Ist im Gebührenverzeichnis eine Gebühr je Einheit von 15 Minuten festgesetzt, so 
wird diese mit Beginn der Einheit fällig. Die erste Gebühreneinheit wird nur dann 
erhoben, wenn für die Leistung tatsächlich 15 Minuten benötigt werden. Ein Aufwand 
unter 15 Minuten bleibt gebührenfrei.  
 
(3) 
Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist 
der Verkehrswert zur Zeit der Beendigung der Leistung maßgebend. Der 
Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. 
Bei Verweigerung oder bei ungenügender Führung des Nachweises hat die Behörde 
den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei 
eines Sachverständigen bedienen. 
 
(4) 
Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 11,50 € je begonnener 15 Minuten des 
Verwaltungsaufwands erhoben. Die ersten 15 Minuten werden wie in Absatz 2 
erhoben. 
 
(5) 
Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, mit dessen sachlicher 
Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung 
zurückgenommen oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen, vom 
Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand der Bearbeitung 
eine Gebühr 11,50 € je begonnener 15 Minuten des Verwaltungsaufwands erhoben. 
Die ersten 15 Minuten werden wie in Absatz 2 erhoben.  
 
§ 5 Entstehung der Gebühr   
(1) 
Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öffentlichen Leistung. 
 
(2) 
Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 5 dieser Satzung entsteht die 
Gebührenschuld mit der Zurücknahme, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 4 Satz 1 
dieser Satzung mit der Beendigung der öffentlichen Leistung. 
 
§ 6 Fälligkeit, Zahlung   
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(1) 
Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid 
festgesetzt und ist mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner 
fällig. 
 
(2) 
Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag erbracht wird, kann von 
der Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht 
werden. Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses 
oder zur Leistung der Sicherheit zu setzen. Die Gemeinde kann den Antrag als 
zurückgenommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der 
Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses oder der Sicherheitsleistung 
hierauf hingewiesen worden ist. 
 
(3) 
Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlass der 
öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der 
festgesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden. 
 
§ 7 Auslagen   
(1)  
In der Verwaltungsgebühr sind die der Gemeinde erwachsenen Auslagen inbegriffen. 
Übersteigen die Auslagen das übliche Maß erheblich, werden sie gesondert in der 
tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn für eine 
öffentliche Leistung keine Gebühr erhoben wird. 
 
(2)  
Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere 
1. Gebühren für Telekommunikation 
2. Reisekosten 
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen 
4. Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der 

Beweiserhebung 
5. Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen und 

Lieferungen 
6. Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen. 
 
(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsgebühren geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen 
entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrags. 
 
§ 8 Schlussvorschriften   
(1) 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) 
Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebührenordnung vom ................ und alle 
sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder widersprechenden Vorschriften 
außer Kraft. 
 
Hinweis:  
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Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Oberhausen-Rheinhausen, den 29. März 2010 
 
 
Martin Büchner 
Bürgermeister 
 
 
 
Gebührenverzeichnis  
 

Lfd. 
Nr. 

Öffentliche Leistung Einheit Gebühr in € 

1.0 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 
 

15 Minuten  11,50 € 
 
 

2.0 Anträge  
 

  

2.1 Ablehnung eines Antrags usw. 
(§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

2.2 Zurücknahme eines Antrags 
(§ 4 Abs. 5 der Satzung) 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

3.0 Schriftliche Auskünfte 
insbesondere aus Akten und 
Büchern 
 
Mündliche Auskünfte und 
Einsichtnahmen ohne 
Verwaltungsleistungen  
 

15 Minuten  11,50 € 
 
 
 

gebührenfrei  

4.0 Befreiung (Ausnahmebewilligung, 
Dispens) von gesetzlichen 
Vorschriften 
oder gemeindlichen Bestimmungen 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

5.0 Beglaubigung, Bestätigungen  
 

  

5.1 Amtliche Beglaubigung von 
Unterschriften, Handzeichen und 
Siegeln 
Werden mehrere Unterschriften 

pro Fall  5,50 € 
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gleichzeitig in einer Urkunde 
beglaubigt oder wird die Unterschrift 
einer Person mehrfach auf 
verschiedenen Urkunden, aber 
aufgrund eines gleichzeitig gestellten 
Antrags beglaubigt, so kommt nur für 
die erste Unterschrift die volle 
Gebühr, für jede weitere die Hälfte 
der für die erste erhobenen Gebühr 
zum Ansatz 
 

5.2 Amtliche Beglaubigung der 
Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, 
Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten 
Schriftstücken mit der Urschrift je 
Seite 
 

pro Fall  5,50 € 

5.3 Bestätigung der Übereinstimmung 
von Abschriften, Auszügen, 
Niederschriften, Ausfertigungen, 
Fotokopien usw. aus amtlichen Akten 
oder 
privaten Schriftstücken mit der 
Urschrift je Seite 
 

pro Fall  5,50 € 

5.4 Wird die Abschrift, Ausfertigung, 
Fotokopie usw. von der Gemeinde 
selbst hergestellt, so kommen die 
Schreibgebühren (Nr. 9) hinzu. 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

6.0 Bescheinigungen 
 

  

6.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, 
Ausweise aller Art, sofern nicht in 
einem anderen Gesetz geregelt 
(auch Zweit- und Mehrfertigungen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist) 
 

pro Fall  5,50 € 

7.0 Genehmigungen, Erlaubnisse, 
Zulassungen, Konzessionen, 
Bewilligungen und dergl. aller Art, 
soweit nichts anderes bestimmt 
ist 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

8.0 Rechtsbehelfe (Widerspruch, 
Einspruch in 
Wahlanfechtungsverfahren, 
Gegenvorstellung, 
Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 
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8.1 wenn die Rechtsbehelfe im 
Wesentlichen als unzulässig oder 
unbegründet zurückgewiesen 
werden oder wenn die Gebühr einem 
Gegner auferlegt werden kann, der 
die angefochtene Verfügung oder 
Entscheidung beantragt hat 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

8.2 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe 
 

15 Minuten  11,50 € 
 

9.0 Schreibgebühren 
 

  

9.1 Fotokopien, Ausfertigungen und 
Abschriften oder Auszüge aus Akten, 
Protokolle von öffentlichen 
Verhandlungen, amtlichen Büchern, 
Registern usw., die auf Antrag erteilt 
werden,  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

für die erste 
Seite  

0,55 € 

  
 

für jede 
weitere Seite  

 

0,50 € 

 bei handschriftlichen Ausfertigungen 
 

15 Minuten  11,50 € 

10.0 Baugesetzbuch 
 

  

10.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses 
nach § 28 Abs. 1 BauGB 
(Nichtausübung oder Nichtbestehen 
des Vorkaufsrechts)  
 

 gebührenfrei  

11.0 Bauordnungsrecht 
 

  

11.1 Bestätigung des Zeitpunkts des 
Eingangs der vollständigen bzw. 
unvollständigen Bauvorlagen im 
Kenntnisgabeverfahren (§ 53 LBO) 

pro Fall  23,00 € 
 
 
 

 
11.2 Benachrichtigung der Angrenzer 

(§ 55 LBO) 
 

pro Angrenzer  12,00 € 
 

12.0 Bestattungsrecht 
 

  

12.1 Ausstellung eines Leichenpasses 
(§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz) 
 

pro Fall  5,00 € 

12.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung für 
Feuerbestattung 
(§ 16 Abs. 2 Nr. 2 

pro Fall  5,00 € 
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Bestattungsverordnung) 
 

13.0 Feiertagsrecht 
 

  

13.1 Befreiung von verbotenen 
Tätigkeiten während des 
Hauptgottesdienstes 
(§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 
Feiertagsgesetz) 
 

pro Fall  5,00 € 

13.2 Befreiung vom Tanzverbot an 
bestimmten Feiertagen 
(§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 
 

pro Fall  5,00 € 

14.0 Fischereischeine 
 

  

14.1 Jugendfischereischein 
 

pro Fall  14,00 € 

14.2 Fischereischein für Erwachsene 
 

pro Fall  21,00 € 

14.3 Einziehung der Fischereiabgabe im 
Wiederholungsfall 
 

pro Fall  7,00 € 

15.0 Fundsachen  
Aufbewahrung einschließlich 
Aushändigung an den Verlierer, 
Eigentümer oder Finder 
 

  

15.1 bei Sachen bis zu einem Wert von 
50,00 € 
 

 gebührenfrei  

15.2 bei Sachen von einem Wert 
über 50,00 € und weniger als 
100,00 € 
 

pro Fall  5,00 € 

15.3 bei Sachen ab einem Wert von 
100,00 € 
 

pro Fall  10,00 € 
 

16.0 Gewerbesachen 
 

  

16.1 Gewerbe An-, Ab- und Ummeldung 
 

pro Fall  7,00 € 

16.2 Erteilung von Auskünften aus der 
Gewerbekartei 
 

pro Fall  7,00 € 

16.3. Erlaubnis zur Aufstellung von 
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 
(§ 33 c GewO) 
 

pro Fall  21,00 € 

16.4 Erlaubnis zum Betrieb des 
Bewachungsgewerbes 
(§ 34 a Abs. 1 GewO) 

pro Fall  21,00 € 
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17.0 Amtshandlungen im 

Kirchenaustrittsverfahren, je 
Person 
 

pro Fall  8,00 € 

18.0 Immissionsschutzrecht; Erteilung 
von Ausnahmen nach § 7 Abs. 2 
der 32. BimSchVO 
 

pro Fall  9,00 € 

19.0 Ladenöffnungsgesetz; 
Ausnahmeerteilung vom Verbot 
des gewerblichen Feilhaltens von 
Waren außerhalb von 
Verkaufsstellen (§ 9 Abs. 4 
LadÖG) 
 

pro Fall  9,00 € 

20.0 Melderecht 
 

  

20.1 Auskünfte aus dem Melderegister 
 

pro Fall  7,50 € 

20.2 Ausstellung einer 
Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 
Abs. 4 KomWG) 
 

pro Fall  7,50 € 

20.3 Sonstige Bescheinigungen der 
Meldebehörde wie 
Meldebestätigungen und sonstige 
Bescheinigungen der Meldebehörde  
 

pro Fall  7,50 € 

20.4 Sonstige Amtshandlungen der 
Meldebehörde 
 

15 Minuten  11,00 € 

20.5 Gebührenfrei sind: 
 

  

 die Bearbeitung einer Meldung oder 
Anzeige sowie die Meldebestätigung 
 

 - 

 die Auskunft an den Betroffenen 
(§ 11 MG) 
 

 - 

 die Berichtigung, Ergänzung, 
Sperrung und Löschung von Daten 
des Melderegisters (§§ 12, 13 MG) 
 

 - 

 die Unterrichtung des Betroffenen 
über die zu seiner Person erteilten 
erweiterten Melderegisterauskünfte 
(§ 32 Abs. 2 Satz 4 MG) 
 

 - 

 die Einrichtung von 
Übermittlungssperren (§ 30 Abs. 2 
Satz 3, § 33, § 34 Abs. 4 Sätze 1 bis 

 - 
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3 MG) 
 

21.0 Gebühren für Amtshandlungen 
der Gemeinde, die diese in eigener 
Zuständigkeit zu entscheiden hat; 
auch bei Rücknahme und 
Ablehnung des Antrags wegen 
Unzuständigkeit 

15 Minuten  11,50 € 

 
Anlage: 
Gebührenkalkulation 
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Hinweis:  
 
Die Audio-Aufnahmen der Sitzung sind Bestandteil de s Protokolls. 
 
 
 
 
Der Protokollführer:      Der Bürgermeister: 
 
 
 
Der Gemeinderat: 


